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• Kreative Planung • ¡ Sozialisierung unserer Marke in den digitalen Zeiten ! •
— Beratung und Organisation zur Selbsthilfe und von Interessengruppierungen —
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arno [ Wagener ]   Con residencia en Godelhausen !  -  @ humanearthling.org

                                                                    Godelhausen, den 19.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren ...
Versicherungspflicht bei der AOK / Ihr Schreiben vom 28.11.2019
Wie mir  ein  Mitarbeiter  der  Debeka in  Kusel  erklärte  –  wir  hatten wegen einer
privaten  Krankenversicherung bzw. ganz allgemein  dem Versicherungsschutz  in
Deutschland  ein  wirklich  klärendes  Gespräch  –  besteht  für  die  AOK  die
Verpflichtung mich als letzte Versicherung nach einem Aufenthalt im europäischen
Ausland  wieder  in  den  Versicherungsschutz  einer  gesetzlichen
Krankenversicherung aufzunehmen. April 2007 trat das Gesundheitsreformgesetz in Kraft. Darin ist
geregelt, dass Personen, die schon einmal in Deutschland versichert waren, egal, ob gesetzlich, oder privat, wenn
ihre Versicherung gekündigt wurde und sie, wie in diesem Fall wieder zurückkommen, wieder bei der Kasse
aufgenommen werden, bei der sie vorher versichert waren. 
Ich kann also wirklich nicht sagen wo und wie, wenn überhaupt, ich zeitweise auf
Teneriffa  in  Spanien  versichert  war.  Betreffende  Aussagen  meiner  damaligen
Lebensgemeinschaft,  so  meine  Erkenntnis  im  Nachhinein,  sind  außerordentlich
fragwürdig.  Eine  Rückfrage  bei  der  DKV  Seguros  Tenerife  –  Angaben  soweit
bekannt /// Fragebogen vom 25.11.2019 – war ohne Ergebnis bzw. ohne Reaktion.
Da  diese  strittige  Fragestellung  „Versicherungspflicht  vs.  Recht  auf
Krankenversicherung“ mittlerweile beim Landessozialgericht [ AZ : L 3 AS 78/2 ] ist;
und Herr Andreas Körbel [ Leitung Markt & Integration /// 06381-99698-148 ] schon
meinte, dass ich mich jederzeit privat auf Kosten des Jobcenter versichern könnte;
stellt sich mir aber immer noch die Frage wo und wie kann ich das tun. Gespräche
hier  in  Kusel  [  Debeka bzw.  DEVK ];  und auch ein  Datenabgleich  im  Internet,
Rückfragen bei Erwerbsloseninitiativen bzw. Sozialverbänden ergaben; dass es so
einfach  nun  wieder  nicht  ist  einen  der  „gesetzlichen“  Krankenversicherung
entsprechenden Standard als Privat Versicherter zu erhalten.
Bzw. – wie erwähnt die Meinung eines Versicherungsprofi dazu – möglicherweise
besteht ja doch ein „ gesetzlicher “ Versicherungsschutz, also keine so benannte
Versicherungsfreiheit, bei der AOK.
Ich bitte um umgehende Klärung. So gerade auch mit den Jobcenter Kusel. 
Hochachtungsvoll + MfG ...

Arno Wagener
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